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ERWEITERUNGSBEITRAG FÜR ZyPERN 
6 MILLIONEN FRANKEN

Bevölkerung: 0,8 Millionen
Schweizer Importe aus Zypern: 8,5 Millionen Franken
Schweizer Exporte nach Zypern: 70,7 Millionen Franken
Wachstumsrate des realen BIP: 0,5 Prozent
Kaufkraft im Verhältnis zum EU-Ø (2010): 99,0 Prozent
(Quelle: Eurostat, Schweizer Aussenhandelsstatistik, 2011)

PROjEKTZIELE

In Zypern wurden 3 Projekte im Umfang von 5,7 Millionen Franken genehmigt. 
Alle Projekte können einem der folgenden Ziele zugeordnet werden: 

Wirtschaftswachstum fördern und Arbeitsbedingungen verbessern

Modernisierung der Berufsbildung im technischen Bereich
Die Schweiz unterstützt in Zypern ein Projekt zur Modernisierung der techni-
schen Berufsbildung. Damit soll jungen Menschen der Einstieg ins Berufsleben 
vereinfacht, die soziale Ausgrenzung von Arbeitslosen vermindert und die Mög-
lichkeit zur Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten von Arbeitnehmern ge-
schaffen und langfristig gesichert werden. 

Umwelt schützen

Neubau einer Kläranlage zur Behandlung von Schmutzwasser
Ein Projekt unterstützt den Neubau einer zeitgemässen Schlammkläranlage mit 
dem Ziel, die Wasserqualität im Polemidia-Speichersee auf den nötigen Stan-
dard zu bringen. Die Anlage ermöglicht die Klärung von Sickergrubenschlamm 
und des belasteten Wassers aus einer grossen Abfalldeponie, zwei Quellen, aus 
denen ansonsten Schmutzwasser unkontrolliert abfliesst. Das Eindringen von 
Schlamm und Abfällen in den Stausee wird so verhindert. Das Projekt trägt somit 
zur Behebung eines ernsthaften Umweltproblems auf Zypern bei.

Zivilgesellschaft stärken 

Begegnungszentrum zur Förderung des kulturellen Austausches auf 
Zypern
Durch dieses Projekt konnte, mit Hilfe weiterer am Projekt beteiligten Geberlän-
der, ein verlassenes Haus in der zypriotischen Pufferzone erworben, komplett 
renoviert und zum Begegnungs- und Kulturzentrum umfunktioniert werden. Das 
Zentrum konnte Anfang Mai 2011 seine Tore öffnen und fördert seither den Dia-
log zwischen den Bevölkerungsgruppen. Es leistet damit einen wichtigen Beitrag 
zur Versöhnung und Friedensbildung auf Zypern. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/ 

Wirtschaftswachstum fördern und 
Arbeitsbedingungen verbessern
1 Projekt 
CHF 1'599'700

Umwelt schützen
1 Projekt 
CHF 3'935'150

Zivilgesellschaft stärken 
1 Projekt 
CHF 153'150

Total  CHF 5'688'000
Dazu kommen die Umsetzungskosten  
auf Schweizer Seite.

Grafik: Aufteilung des Erweiterungsbeitrags 
nach Projektzielen
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Anhang 2: Übersicht nach Projektzielen und   
   Partnerstaaten

Beträge in Mio. CHF PL HU CZ LT SK LV EE SI CY MT TOTAL

Wirtschaftswachstum fördern und Arbeitsbedingungen verbessern 

Zugang zu externer Finanzierung für Mikrounternehmen und KMU 53.00 15.22 10.00 7.92 86.14

Exportförderung für KMU 4.87 2.15 7.02

Regulierung des Finanzsektors 10.00 2.00 1.53 1.80 1.50 16.83

Regionale Entwicklung und Beschäftigung 47.70 7.38 7.57 1.60 64.25

Forschung und Entwicklung 42.20 10.61 7.00 13.05 3.00 2.50 2.22 1.00 1.90 83.48

Soziale Sicherheit erhöhen

Basis-Gesundheitsdienste 13.00 11.18 24.18

Modernisierung von Spitälern 26.60 0.34 5.53 2.79 35.26

Prävention 17.05 17.05

Sozialdienste für bestimme Zielgruppen 22.43 13.05 4.81 4.00 5.64 49.93

Verschiedene soziale Dienstleistungen 1.00 13.77 4.24 19.01

Umwelt schützen

Öffentlicher Verkehr 38.03 30.53 68.56

Trinkwasserversorgung 24.91 24.91

Abwasserreinigung 27.01 13.00 3.94 43.95

115.13 5.77 19.00 6.50 8.97 155.37

Umweltmonitoring 10.83 8.50 19.33

Abfallentsorgung 35.75 35.75

Biodiversität 9.82 8.17 1.00 4.16 23.15

Öffentliche Sicherheit erhöhen

Modernisierung des Gerichtswesens 4.23 2.84 1.77 3.21 8.00 0.64 20.69

Grenzsicherheit 30.99 3.96 34.95

Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität 2.00 11.18 3.37 16.55

Bewältigung von Naturkatastrophen und Notsituationen 1.01 6.78 1.08 3.32 2.38 1.39 15.96

Zivilgesellschaft stärken

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 24.70 5.00 6.59 5.55 5.51 3.50 2.50 3.23 0.15 56.73

Bilaterale Partnerschaften 3.40 4.00 5.05 12.45

Projektvorbereitung und technische Hilfe 8.50 3.15 2.79 1.34 1.55 0.27 0.18 0.63 0.05 18.46

TOTAL 464.54 124.20 104.29 67.31 63.51 56.87 37.91 20.86 5.69 4.74 950.00

272.72

145.43

371.02

88.15

69.18
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Land Wachstumsrate des 
realen BIP1

Kaufkraft im 
Verhältnis 
zum EU-Ø2

Arbeitslosen-
quote3

Von Armut 
oder sozialer 
Ausgrenzung 
bedrohte Per-
sonen in %4

2009 2010 2011 2010 2011 2010

Bulgarien -5,5 0,4 1,7 44 11,3 41,6

Estland -14,3 2,3 7,6 64 12,5 21,7

Lettland -17,7 -0,3 5,5 51 15,4 38,1

Litauen -14,8 1,4 5,9 57 15,4 33,4

Malta -2,7 2,3 2,1 83 6,5 20,6

Polen 1,6 3,9 4,3 63 9,7 27,8

Rumänien -6,6 -1,6 2,5 47 7,4 41,4

Slowakei -4,9 4,2 3,3 74 13,5 20,6

Slowenien -8,0 1,4 -0,2 85 8,2 18,3

Tschechische Rep. -4,7 2,7 1,7 80 6,7 14,4

Ungarn -6,8 1,3 1,7 65 10,9 29,9

Zypern -1,9 1,1 0,5 99 7,8 24,0

EU-27 -4,3 2,0 1,5 100 9,7 23,5

Schweiz -1,9 2,7 1,9 147 - 17,1

Quelle: Eurostat Mai 2012

Anhang 3: Entwicklung der Partnerstaaten

Tabelle 1: Wirtschaftliche Entwicklung

1 Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Mass der wirt-
schaftlichen Aktivität. Es ist definiert als der Wert aller 
produzierten Güter und erbrachten Dienstleistungen ab-
züglich des Wertes der zu deren Generierung verbrauchten 
Güter und Dienstleistungen. Die Berechnung der jährlichen 
Wachstumsrate des BIP-Volumens soll Vergleiche der Dy-
namik der wirtschaftlichen Entwicklung sowohl über die 
Zeit hinweg als auch zwischen Ländern unterschiedlicher 
Grösse ermöglichen. Zur Berechnung der Wachstumsrate 
des BIP in Volumeneinheiten wird das in aktuellen Preisen 
gemessene BIP zu Preisen des Vorjahres bewertet und die 
so berechneten Volumenänderungen auf das Niveau eines 
Referenzjahres angewendet. Dies bewirkt, dass Preisände-
rungen keinen Einfluss auf die Wachstumsrate ausüben.

2 Der Volumenindex des BIP in Kaufkraftstandards (KKS) 
pro Kopf wird relativ zum Durchschnitt der Europäischen 
Union (EU-27), der zu 100 gesetzt ist, ausgedrückt. Ist 
der Indexwert eines Landes grösser als 100, so hat die-
ses Land ein BIP pro Kopf über dem EU-Durchschnitt (und 
umgekehrt). Die zugrunde liegenden Zahlen sind in KKS 
ausgedrückt, einer einheitlichen Währung, die Preisniveau-
unterschiede zwischen Ländern ausgleicht und damit aus-
sagekräftige BIP-Volumenvergleiche erlaubt.

3 Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der Arbeitslosen an 
der Erwerbsbevölkerung. Die Erwerbsbevölkerung ist die 
Summe der Erwerbstätigen und der Arbeitslosen. Zu den 
Arbeitslosen zählen alle Personen von 15 bis 74 Jahren, a) 
die während der Berichtswoche ohne Arbeit waren; b) die 

gegenwärtig für eine Beschäftigung verfügbar waren, d. 
h. Personen, die innerhalb der zwei auf die Berichtswoche 
folgenden Wochen für eine abhängige Beschäftigung oder 
eine selbständige Tätigkeit verfügbar waren; c) die aktiv 
auf Arbeitssuche waren, d.h. Personen, die innerhalb der 
letzten vier Wochen (einschließlich der Berichtswoche) spe-
zifische Schritte unternommen haben, um eine abhängige 
Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu finden 
oder die einen Arbeitsplatz gefunden haben, die Beschäf-
tigung aber erst später, d. h. innerhalb eines Zeitraums von 
höchstens drei Monaten aufnehmen.

4 Dieser Indikator entspricht der Summe der Personen, die 
armutsgefährdet sind oder unter materieller Deprivation 
leiden oder in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbstä-
tigkeit leben. Als von Armut bedroht gelten Personen mit 
einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen unterhalb der 
Armutsgefährdungsschwelle, die bei 60 % des nationa-
len verfügbaren medianen Äquivalenzeinkommens (nach 
Sozialtransfers) liegt. Bei Personen, die unter erheblicher 
materieller Deprivation leiden, sind die Lebensbedingun-
gen aufgrund fehlender Mittel stark eingeschränkt, und sie 
sind nicht in der Lage, für mindestens sechs der folgenden 
neun Ausgaben aufzukommen: i) Miete und Versorgungs-
leistungen, ii) angemessene Beheizung der Wohnung, iii) 
unerwartete Ausgaben, iv) jeden zweiten Tag eine Mahl-
zeit mit Fleisch, Fisch oder gleichwertiger Proteinzufuhr, v) 
einen einwöchigen Urlaub an einem anderen Ort, vi) ein 
Auto, vii) eine Waschmaschine, viii) einen Farbfernseher 
oder ix) ein Telefon.
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Land Index der 
menschlichen 
Entwicklung 

(HDI)5

Korruptions-
wahrneh-

mungsindex6

Gini 
 Koeffizient7

Lebens-
erwartung  

(im Alter von 
1 jahr)8

Säuglings-
sterblichkeit9

2011 2011 2010 2009 2010 2009 2010

Wert Rang Wert Rang

Bulgarien 0,771 55 3,3 86 33,2 73,4 73,5 9,0 9,4

Estland 0,835 34 6,4 29 31,3 74,5 75,2 3,6 3,3

Lettland 0,805 43 4,2 61 36,1 72,8 73,1 7,8 5,7

Litauen 0,810 40 4,8 50 36,9 72,5 72,8 4,9 4,3

Malta 0,832 36 5,6 39 28,4 79,8 80,9 5,3 5,5

Polen 0,813 39 5,5 41 31,1 75,3 75,8 5,6 5,0

Rumänien 0,781 50 3,6 75 33,3 73,3 73,5 10,1 9,8

Slowakei 0,834 35 4,0 66 25,9 74,7 75,0 5,7 5,7

Slowenien 0,884 21 5,9 35 23,8 78,5 79,0 2,4 2,5

Tschechische Rep. 0,865 27 4,4 57 24,9 76,6 76,9 2,9 2,7

Ungarn 0,816 38 4,6 54 24,1 73,8 74,1 5,1 5,3

Zypern 0,840 31 6,3 30 29,1 80,4 80,8 3,3 3,2

EU-27 - - 6,3 - 30,5 79,0 - 4,2 -

Schweiz 0,903 11 8,8 8 29,5 81,7 82,0 4,3 3,8

Tabelle 2: Menschliche und soziale Entwicklung

5 Der Human Development Index (HDI) misst die Lebens-
qualität und das Entwicklungsniveau in einem Land. Das 
Instrument berücksichtigt drei Faktoren: Lebenserwartung, 
Bildung und Einkommen. (Quelle: UNDP)

6 Seit 1995 klassifiziert Transparency International welt-
weit Länder bezüglich der von der Zivilbevölkerung wahr-
genommenen Korruption im öffentlichen Sektor. Dieser In-
dex bewertet die Länder aufgrund von Umfragen auf einer 
Skala von 0 (sehr korrupt) bis 10 (nicht korrupt). (Quelle: 
Transparency International)

7 Der Gini-Koeffizient ist ein Indikator für Ungleichheit 
(Lohn, Einkommen, Lebensstandard etc.). Sein Wert va-
riiert zwischen 0 und 100. Bei absoluter Gleichverteilung 
beträgt der Index 0. Bei völliger Ungleichheit, wenn also 
alle Einkommen ausser einem Null sind, beträgt der Index 
100. (Quelle: SILC)

8 Quelle: Eurostat Mai 2012

9 Verhältnis der Zahl der Todesfälle bei Kindern unter ei-
nem Jahr während eines Jahres zur Zahl der Lebendgebur-
ten im selben Jahr. Der Wert wird in 1‘000 Lebendgeburten 
ausgedrückt. (Quelle: Eurostat Mai 2012)
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Tabelle 2: Menschliche und soziale Entwicklung

Land Anteil der er-
neuerbaren 
Energien am 
Bruttoend-
energiever-

brauch
in %10

Emission von 
Treibhaus-

gasen, Kyoto 
Basisjahr = 

10011

Anschluss 
der Bevölke-
rung an die 
öffentliche 
Wasserver-

sorgung 
in %

Bevölke-
rungsanteil 

mit An-
schluss an 

kommunale 
Kläranlagen 

in %

Angemes-
senheit der 

designierten 
Gebiete 

unter der EU- 
Habitatsricht-

linie in %12

2010 2009 2009 2009 2010

Bulgarien 13,8 - 99 45 94

Estland 22,8 40 80 80 98

Lettland 34,3 41 - - 95

Litauen 17,0 44 76 71 66

Malta 0,2 - 100 48 98

Polen 8,9 67 87 64 78

Rumänien 23,4 - 55 29 82

Slowakei 10,3 60 86 - 74

Slowenien 16,9 95 - 52 74

Tschechische Rep. 8,5 68 - - 60

Ungarn 7,7 58 95 - 86

Zypern 4,6 - 100 - 40

EU-27 11,7 - - - 89

Schweiz - 98 - - -

Quelle: Eurostat Mai 2012

Tabelle 3: Umwelt und Energie

10 Quellen für erneuerbare Energie sind Solarenergie, ther-
mische und fotovoltaische Energie, Energie aus Wasser-
kraft (einschliesslich durch Gezeiten, Wellen und Ozeane 
erzeugte Energie), Windenergie, geothermische Energie 
und Energie aus Biomasse (einschliesslich Energie aus bio-
logischen Abfällen und flüssigen Biobrennstoffen). Der Bei-
trag von mit Wärmepumpen erzeugter erneuerbarer Ener-
gie wird für die Mitgliedstaaten berücksichtigt, in denen 
entsprechende Daten vorlagen.

11 Die jährlichen Gesamtemissionen werden im Vergleich 
zum „Kyoto-Basisjahr“ dargestellt. Als Basisjahr wur-
den generell das Jahr 1990 für die nicht fluorierten Gase 
und das Jahr 1995 für die fluorierten Gase festgelegt. Im 
 Kyoto-Protokoll werden die folgenden Treibhausgase er-
fasst: Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid 
(N2O) und die sogenannten F-Gase (Fluorkohlenwasser-

stoffe, Perfluorkohlenwasserstoffe und Schwefelhexafluo-
rid (SF6). Diese Treibhausgase werden anhand ihres jeweili-
gen Treibhauspotenzials (Global Warming Potential - GWP) 
gewichtet und zu einer Einheit aggregiert. Diese aggregier-
ten Treibhausgasemissionen werden als Einheiten in CO2- 
Äquivalenten ausgedrückt.

12 Der Index über die Angemessenheit der Vorschläge 
der Mitgliedsstaaten zur Ausweisung von Schutzgebieten 
gemäss der EU-Habitatrichtlinie misst das Ausmass dieser 
Gemeinschaftsgebiete, die von den Mitgliedsstaaten vor-
geschlagen wurden, und die zu berücksichtigenden Arten, 
die im Anhang I und II der Richtlinie aufgelistet werden. 
100% bedeutet, dass die Vorschläge zum Schutz von na-
türlichen Lebensräumen (Anhang I) sowie von Tieren und 
Pflanzenarten (Anhang II) von gemeinschaftlichem Interes-
se in den Gebieten der Mitgliedsländer ausreichend sind.
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Informationen rund um den Erweiterungsbeitrag 
sind unter www.erweiterungsbeitrag.admin.ch in 
deutscher, französischer, italienischer und englischer 
Sprache erhältlich. In der Rubrik „Projekte unter der 
Lupe“ wird der Erweiterungsbeitrag mittels diverser 
Projekte beispielhaft dargestellt.

Webseiten der nationalen Koordinationsstellen in den Partnerstaaten:  
 • Bulgarien: www.swiss-contribution.bg
 • Estland:  www.swiss-contribution.ee
 • Lettland:  www.swiss-contribution.lv
 • Litauen:  www.swiss-contribution.lt
 • Malta: www.swiss-contribution.gov.mt
 • Polen: www.swiss-contribution.pl
 • Rumänien: www.swiss-contribution.ro
 • Slowakei: www.swiss-contribution.sk
 • Slowenien: www.swiss-contribution.si
 • Tschechische Republik: www.swiss-contribution.cz
 • Ungarn: www.swiss-contribution.hu
 • Zypern: www.swiss-contribution.gov.cy

Webseiten der Büros Erweiterungsbeitrag: 
 • Bulgarien: www.swiss-contribution.admin.ch/bulgaria/
 • Estland: www.swiss-contribution.admin.ch/estonia/
 • Lettland: www.swiss-contribution.admin.ch/latvia/
 • Litauen: www.swiss-contribution.admin.ch/lithuania/
 • Malta: www.swiss-contribution.admin.ch/malta/
 • Polen: www.swiss-contribution.admin.ch/poland/
 • Rumänien: www.swiss-contribution.admin.ch/romania/
 • Slowakei: www.swiss-contribution.admin.ch/slovakia/
 • Slowenien: www.swiss-contribution.admin.ch/slovenia/
 • Tschechische Republik: www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic/
 • Ungarn: www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/
 • Zypern: www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/

Anhang 4: Weitere Informationen
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